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den, die Rechtmäßigkeit des an-
gekündigten Verhaltens überprü-
fen zu können. Demnach sind
konkrete Angaben zur Vertei-
lung des wirtschaftlichen Risikos
erforderlich.
Aufgabenträger sollten daher

bereits vor der Vorabbekanntma-
chung entsprechende Anforde-
rungen prüfen und dokumentie-
ren. Andernfalls besteht das Ri-
siko, dass beabsichtigte Direkt-
vergaben bereits während der
Vorabbekanntmachung für unzu-
lässig erklärt werden können.
> JÖRG NIEMANN

Der Autor ist Diplom-Jurist bei Rödl &
Partner in Nürnberg.

gen Zusammenhang mit dem
Diskriminierungsverbot steht.
Das Transparenzgebot beinhaltet
eine Verpflichtung zu offenen,
erkennbaren und nachvollzieh-
barem Beschaffungsverhalten.
Demnach besteht für Aufgaben-
träger die Verpflichtung, auf
Nachfrage die tragenden Gründe
mitzuteilen. Die Begründung
muss eine argumentative Tiefe
aufweisen, die objektiv nachvoll-
ziehbare Angaben enthält, aus
denen auf das Vorliegen der tat-
bestandlichen Voraussetzungen
der jeweiligen Vergabeart ge-
schlossen werden kann. Maß-
geblich ist, dass interessierte
Bieter in die Lage versetzt wer-

Für die Sicherstellung dieser An-
forderungen konnte der Auftrag-
geber keine konkreten Erwägun-
gen vorlegen.
Mit der Vorinformation, die

Leistung im Wege der Direktver-
gabe zu vergeben, trifft den Auf-
traggeber bereits eine umfassen-
de Dokumentationspflicht. Diese
erstreckt sich auch auf die tra-
genden Gründe für die Entschei-
dung, die Leistung direkt (das
heißt ohne vorherigen Wettbe-
werb) zu vergeben und die Be-
achtung der Direktvergabevo-
raussetzungen. Grundlage dieser
Dokumentationspflicht ist der
allgemeine Transparenzgrund-
satz, welcher wiederum im en-

Auftraggebers sein. Die europa-
weite Bekanntmachung ist Teil
der Vergabehandlung selbst. Art.
5 Abs. 7 VO 1370/2007 gewähr-
leistet umfassenden Rechtsschutz
gegen geplante und erfolgte Di-
rektvergaben.
Das Gericht bemängelte wei-

ter, dass der Auftraggeber nicht
hinreichend dargelegt hat, wel-
che Tatsachenbasis er für das
Vorliegen der Direktvergabe zu-
grunde gelegt hat. Dies betraf
unter anderem die Anforderun-
gen an eine Dienstleistungskon-
zession, bei dem der Auftragneh-
mer das Betriebsrisiko vollstän-
dig oder zumindest zu einem
wesentlichen Teil tragen muss.

1370) direkt zu vergeben. Eine
Konzerngesellschaft, die eben-
falls in Hessen Verkehrsleistun-
gen erbringt, ist dagegen vorge-
gangen. Sie äußerte bereits im
Vorfeld des gerichtlichen Verfah-
rens Bedenken an der Realisier-
barkeit der beabsichtigten Verga-
be in Form einer Dienstleis-
tungskonzession.
Der Vergabesenat des Oberlan-

desgerichts Frankfurt (Beschluss
vom 10. November 2015, Az. 11
Verg 8/15) entschied, dass be-
reits mit Einleitung eines jeden
Vergabeverfahrens der Rechts-
weg eröffnet ist. Gegenstand der
Nachprüfung kann dabei jede
Maßnahme eines öffentlichen

Die bekannt gemachte Absicht
einer Direktvergabe nach VO

1370/2007 stellt eine nachprü-
fungsfähige Entscheidung dar. Mit
der Vorinformationspflicht nach
Art. 7 Abs. 2 VO 1370/2007 trifft
den Auftraggeber eine Dokumen-
tationspflicht.
Im EU-Amtsblatt von 2014

wurde durch den öffentlichen
Auftraggeber (Zweckverband aus
Stadt und Landkreis) bekannt
gegeben, dass dieser beabsichti-
ge, die Busverkehrsleistungen in
gewissen Linienbündeln an ein
kleines/mittleres Unternehmen
(sogenannte KMU-Vergabe) gem.
Art. 5 Abs. 4 UAbs. 2 VO
1370/2007 (nachfolgend VO

Auftraggeber muss Entscheidung dokumentieren

Direktvergabe ist nachprüfbar

Um Busverkehrsleistungen gab es Streit. FOTO DPA
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Neue Leitlinie PQ-Bau
Aufgrund der Änderungen in der
VOB/A hat das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) die Leitli-
nie für die Durchführung von Prä-
qualifikationsverfahren aktualisiert
und im Bundesanzeiger bekannt ge-
geben (BAnz AT 28. Oktober 2016
B7)*). Es geht um die Voraussetzun-
gen, unter denen Unternehmen in
die vom „Verein für die Präqualifi-
kation von Bauunternehmen e.V.“
geführte allgemein zugängliche In-
ternetliste der präqualifizierten Bau-
unternehmen (Präqualifikationsver-
zeichnis) eingetragen werden. Der
Verein führt das Präqualifikations-
verzeichnis gemäß § 6b EU Abs. 1
Nr. 1 VOB/A in Verbindung mit §
122 Abs. 3 GWB. Dieses Verzeichnis
ist nach dem BMUB zugleich ein
amtliches Verzeichnis im Sinne von
Art. 64 Abs. 1 Richtlinie
2014/24/EU. Die eigentliche Prä-
qualifikation wird nach Ziff. 3.1.1.
der Leitlinie durch private, unab-
hängige und fachlich kompetente
Stellen durchgeführt, die zur An-
wendung der Leitlinie verpflichtet
sind.

E-Rechnung
In abschließender Beratung ohne
Aussprache fand am 1. Dezember
2016 die zweite und dritte Beratung
des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines „Gesetzes
zur Umsetzung der Richtlinie
2014/55/EU über die elektronische
Rechnungsstellung im öffentlichen
Auftragswesen“ statt. Entsprechend
der Beschlussempfehlung und des
Berichts des Innenausschusses hat
das Plenum beschlossen, den Ge-
setzentwurf unverändert anzuneh-
men.

Höherer Mindestlohn
Über den Beschluss des Bundeskabi-
netts zur Erhöhung des gesetzlichen
Mindestlohns auf 8,84 Euro je Zeit-
stunde zum 1. Januar 2017 wurde
bereits berichtet. Nachzutragen
bleibt insofern, dass die Erhöhung in
§ 1 „Verordnung zur Anpassung der
Höhe des Mindestlohns – Mindest-
lohnanpassungsverordnung (Mi-
LoV)“ vom 15. November 2016 ge-
regelt ist und verkündet wurde.

Positionspapier zur UVgO
Die kommunalen Spitzenverbände
und mehrere Organisationen der
freien Berufe haben ein „Gemeinsa-
mes Positionspapier der kommuna-
len Spitzenverbände und maßgebli-
cher Organisationen der freien Beru-
fe“ zum Entwurf der UVgO veröf-
fentlicht. Darin wird grundsätzlich
die mit der UVgO angestrebte Ver-
einheitlichung der Vergaberegeln im
Unterschwellenbereich begrüßt. Die
Einbeziehung freiberuflicher Leis-
tungen wird allerdings abgelehnt.
Maßgeblich wird dies damit begrün-
det, dass die Einbeziehung einen bis-
her nicht erforderlichen bürokrati-
schen Aufwand auslösen würde, der
Markteintritt für mittelständische
und junge Unternehmen erschwert
würde und wegen der zu erwarten-
den Sonderregelungen der Länder
die einheitliche Anwendung der
UVgO in Gefahr wäre.

Architektenleistungen
Mit dem Wegfall der VOF und der
Einführung des neuen Vergabe-
rechts zum 18. April 2016 regelt die
VgV die Vergabe öffentlicher Auf-
träge an Architekten, Stadtplaner,
Innen- und Landschaftsarchitekten.
Um den Umgang mit der VgV bei
Architektenleistungen in der Praxis

zu erleichtern, veröffentlichten Ar-
chitekten- und Planerverbänden in
Abstimmung mit den kommunalen
Spitzenverbänden einen Leitfaden,
der für den Umgang mit der VgV
praxisrelevante Empfehlungen und
Grundlagen bietet. Er dokumentiert
darüber hinaus den gemeinsamen
Willen von Auftraggebern und Auf-
tragnehmern, der gesellschaftspoli-
tischen Bedeutung des Bauens be-
reits im Vergabeverfahren mit einem
hohen Anspruch an die Qualität der
Planungsleistung gerecht zu wer-
den. Der Vergabeleitfaden kann als
PDF-Dokument auf den Internetsei-
ten des DStGB abgerufen werden:
www.dstgb.de/dstgb/Homepage/
Schwerpunkte/Vergaberecht/Aktu-
elles/Vergabe%20von%20Archi-
tektenleistungen%3A%20Neu-
er%20Praxisleitfa-
den%20ver%C3%B6ffentlicht/
Vergabe%20von%20Architekten-
leistungen_Monitor.pdf

Nachhaltigkeit in Hessen
Die in 2012 im Rahmen des Projek-
tes „Hessen: Vorreiter für eine nach-
haltige und faire Beschaffung“ zur
Verfügung gestellten Einkaufshilfen
für Bürobedarf, Bürogeräte mit
Druckfunktion, Büromöbel, Compu-
ter und Monitore, Reini-
gungs(dienst-)leistungen sowie Tex-
tilprodukte haben in Ansehung der
mittlerweile eingetretenen ökologi-
schen, technischen sowie rechtli-
chen Fortentwicklung eine umfäng-
liche Überarbeitung erfahren. Die
weitere Ausgestaltung von sozialen,
ökologischen Anforderungen sowie
Nachhaltigkeit bei der öffentlichen
Auftragsvergabe wurde durch das
zum 1. März 2015 in Kraft getretene
Hessische Vergabe- und Tariftreue-
gesetz (HVTG) ermöglicht.
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